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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2001

Norm

FamLAG §6 Abs2 litd

FamLAG §6 Abs5

Rechtssatz

Der Eigenanspruch eines Kindes auf Familienbeihilfe nach § 6 Abs 5 in Verbindung mit § 6 Abs 2 lit d FamLAG dient

dazu, die fehlenden Unterhaltsleistungen der Eltern zu substituieren und dem vom Wegfall unterhaltsp5ichtiger Eltern

Betro7enen eine ö7entlich-rechtliche Versorgungsleistung als Beitrag zu seinem Unterhaltsbedarf zu sichern. Dieser

Beitrag steht ihm als frei verfügbares Einkommen zur Verfügung und dient nicht unmittelbar dem Ausgleich eines

bestimmten Sonderbedarfes aufgrund der Behinderung.
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